
VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN 
Stand 23.11.2021 
der STEELTREU GmbH / 88149 Nonnenhorn / Bahnhofstr. 22 
  
ALLGEMEINES 
1. Diese Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für sämtliche – auch 
zukünftigen – 
geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden, die Unternehmer im 
Sinne des § 14 BGB sind. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. 
2. Die Rechte des Kunden aus den mit uns geschlossenen Verträgen sind ohne unsere 
schriftliche Zustimmung nicht übertragbar. 
3. Der Kunde ist – bis zu seinem schriftlichen, bei uns eingehenden Widerruf – 
einverstanden, dass wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderliche 
personenbezogene Daten erfassen, speichern und verarbeiten. 
VERTRAGSSCHLUSS 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in 
Form, Farbe und/oder Gewicht, an Zeichnungen, Abbildungen oder sonstigen 
Leistungsdaten, auch in Angaben der Lieferwerke, bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten. Preise für einzelne Positionen eines Angebotes haben nur 
Gültigkeit bei Erteilung des Gesamtauftrages über dieses Angebot. 
2. Mit der Bestellung einer Ware – auch auf elektronischem Wege – erklärt der Kunde 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der 
Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei 
uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich, elektronisch oder durch 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Die bloße Zugangsbestätigung 
stellt keine Annahme der Bestellung dar. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, 
mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über 
den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. Maßgeblich für die Beschaffenheit 
der Ware ist grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne 
erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
LIEFERUNG 
1. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Ist freie Anlieferung 
vereinbart, so geht die Gefahr über mit der Ankunft des Fahrzeuges vor der 
Lieferanschrift zu ebener Erde bzw. an der Stelle, die mit dem Fahrzeug zumutbar 
erreichbar ist. Unser Kunde ist verpflichtet, soweit dies technisch erforderlich ist, die 
zum Abladen erforderlichen Gerätschaften oder Mitarbeiter zu stellen. 
1.1 Die in der Auftragsbestätigung angegebenen Liefertermine verstehen sich 
abgehend Werk STEELTREU. Sie verstehen sich, ausdrücklich nicht als Fixtermine. 
Wir sind bemüht, die vereinbarten Liefertermine pünktlich einzuhalten. Wenn nicht 
ausdrücklich vereinbart, sind die von uns genannten Liefertermine unverbindlich. Die 
Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 



Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigung, Freigabe 
durch unserer Kreditversicherung (Euler- Hermes) sowie vor Eingang einer eventuell 
vereinbarten Anzahlung. 
1.1.2 Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger, rechtzeitiger und 
vertragsgemäßer Selbstbelieferung und bei Importgeschäften zusätzlich unter dem 
Vorbehalt des Erhalts von Überwachungsdokumenten und Einfuhrgenehmigungen, es 
sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet. 
Insbesondere sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir ein 
ordnungsgemäßes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, jedoch aus Gründen, 
die wir nicht zu vertreten haben, z.B. bei Insolvenz unseres Vorlieferanten, von 
unserem Vorlieferanten nicht beliefert werden. 
2. Teillieferungen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Sie 
gelten als selbständige Lieferungen. 
3. Die Lieferung ist vom Kunden unverzüglich bei Empfang auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu prüfen. 
4. Die Vereinbarung von Lieferterminen und Lieferfristen bedarf der Schriftform. 
5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung, um die Dauer der 
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren 
Gewalt stehen sonstige Umstände gleich, die die Lieferung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen und die wir oder unsere Lieferanten nicht zu vertreten haben. 
Wird durch die genannten Ereignisse die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, ist die 
hiervon betroffene Vertragspartei berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten. 
6. Verpackung wird berechnet. 
7. Wir sind berechtigt, zu Lasten des Kunden eine Transport- und Bruchversicherung 
abzuschließen und eine Transportsicherungspauschale zu berechnen. 
8. Von uns gelieferte mangelfreie Ware wird nur in einwandfreiem Zustand und nur 
nach vorheriger Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. 
Freiwillig zurückgenommene Ware wird je nach Zustand abzüglich von mindestens 20 
% Kostenanteil gutgeschrieben. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf 
Wunsch des Kunden besonders beschaffter Waren ist ausgeschlossen. 
GEWÄHRLEISTUNG 
1. Sachmängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen 
nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Überprüfung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach 
Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen 
Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Mangelhafte Waren sind in dem Zustand, in 
dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung 
durch uns bereitzuhalten bzw. uns auf Verlangen zuzusenden. Ein Verstoß gegen die 
vorstehenden Verpflichtungen schließt alle Gewährleistungsansprüche uns gegenüber 
aus. 
Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
2. Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 



Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen 
Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  
Preis 
Der angegebene Preis ist kein Festpreis. Ändert sich nach Vertragsschluss ohne unser 
Zutun die Summe der außerhalb unseres Betriebs entstehenden Kosten, die im 
vereinbarten Preis enthalten sind (insbesondere Vormaterial- und Transportkosten), 
sind wir berechtigt, nach entsprechender Ankündigung die Preise im entsprechenden 
Umfang, jedoch max. um 50 % des angegebenen Preises, jeweils zum Ersten des 
Kalendermonats anzupassen, d.h. zu erhöhen oder zu senken. Der Käufer hat das 
Recht, eine Überprüfung der Preisanpassung gem. § 315 Abs. 3 BGB zu verlangen. 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere 
wegen 
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter 
Handlung, haften wir – auch für unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- bzw. 
Verrichtungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, 
beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden. 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche 
Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen 
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der 
Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln 
der Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
3. Die Verjährungsfrist für Mängelgewährleistungsansprüche richtet sich nach den 
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt 
die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen. 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND ZAHLUNGSVERZUG 
1. Unsere Lieferungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort nach 
Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar. Soweit Skonto gewährt wird, ist Voraussetzung, 
dass bis dahin alle früheren Rechnungen beglichen sind. Für die Skontoerrechnung ist 
der Nettorechnungsbetrag nach Abzug von Rabatten, Fracht usw. maßgeblich. 
2. Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet, Wechsel 
nehmen wir nur vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit herein. Schecks und 
Wechsel werden erst nach Einlösung, Forderungsabtretungen erst nach Zahlung 
gutgeschrieben, Die Forderung und ihre Fälligkeit bleiben bis dahin unberührt. Für 
rechtzeitige Einlösung und Protesterhebung übernehmen wir keine Gewähr. Protest- 
und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden. 
3. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Kunden Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die 
Art der erfolgten Verrechnung informieren. Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. 
4. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Kunden nur 
zu, wenn sie sich aus demselben Rechtsgeschäft herleiten, es sei denn, die 
Forderungen des Kunden sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 
5. Bei Zahlungsverzug, bei Kündigung des Warenkreditversicherungsschutzes durch 
den Warenkreditversicherer, bei Scheck- oder Wechselprotesten und sonstigem 



vertragswidrigen Verhalten unseres Kunden können wir von allen Verträgen 
zurücktreten und Schadensersatz verlangen, unseren verlängerten 
Eigentumsvorbehalt geltend machen, gelieferte Ware in Besitz nehmen, Sicherheiten 
fordern, gestellte Sicherheiten verwerten, alle ausstehenden Zahlungen fällig stellen 
und noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung ausführen. Wir können 
Daten an berechtigte Dritte weitergeben sowie weitere Verzugsschäden einschließlich 
der Verzugszinsen geltend machen. 
6. Anschriftenänderungen, Veränderungen in der Inhaberschaft, der 
Gesellschaftsform oder sonstige, die wirtschaftlichen Verhältnisse berührenden 
Umstände unseres Kunden sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Wird nach 
Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB 
(Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind in diesem Fall berechtigt, Zahlung oder 
Sicherheitsleistung wegen aller Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu 
beanspruchen und bis zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung die Erfüllung aller 
bestehenden Verträge zu verweigern. 
ABWEHRKLAUSEL 
Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen 
des Kunden, die von den AGB der Steeltreu GmbH abweichen, wird zurückgewiesen, 
es sei denn, diese werden von der Steeltreu GmbH ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt. 

WIEDERSPRUCH / EINREDE 
Sollte binnen 2A-Tage nach Zusendung unserer schriftlichen Bestätigung 
(Auftragsbestätigung) keine, schriftliche Einrede / Wiederspruch erfolgen, gilt der 
Vertrag als rechtsverbindlich. Im Falle der Einrede / des Wiederspruches behalten wir 
uns das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, ausdrücklich vor. 

EIGENTUMSVORBEHALT 
Der Verkauf erfolgt ausschließlich unter verlängertem Eigentumsvorbehalt. Die 
gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus diesem Vertrag Eigentum des Verkäufers. 

 

 


